
Öffentliche Bekanntmachung 
 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

für die Wahl der Gemeindevertretung und 

die Wahlen der Ortsbeiräte in der Gemeinde Neuhof 

am 15. März 2026  
 
Gemäß § 22 der Kommunalwahlordnung (KWO) in der Fassung vom 26.03.2000 (GVBl. I S. 
198, 233), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 25), fordere 
ich hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die am 15. März 2026 stattfindenden 
Wahlen der Gemeindevertretung der Gemeinde Neuhof sowie der Ortsbeiräte in den Ortstei-
len Neuhof, Dorfborn, Giesel, Hattenhof, Hauswurz, Kauppen, Rommerz und Tiefengruben 
auf. 
 
 

1. Wahlvorschlagsrecht 

 
Die Wahl erfolgt aufgrund von Wahlvorschlägen, die den Erfordernissen der §§ 10 bis 13 
des Kommunalwahlgesetzes (KWG) und des § 23 der Kommunalwahlordnung (KWO) ent-
sprechen müssen. 
Wahlvorschläge können von den Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (GG) 
und von Wählergruppen eingereicht werden. Eine Partei oder Wählergruppe kann in jedem 
Wahlkreis nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von Wahlvorschlägen meh-
rerer Parteien oder Wählergruppen ist nicht zulässig. 
 
 

2. Wählbarkeit 

 
Wählbar als Gemeindevertreter bzw. Ortsbeiratsmitglied sind nach § 32 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 
142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), 
die Wahlberechtigten, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet und seit mindestens 
drei Monaten in der Gemeinde Neuhof bzw. bei den Ortsbeiratswahlen im jeweiligen Ortsteil 
ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben. Sie dürfen nicht von der Wählbarkeit aus-
geschlossen sein.  
 
 

3. Inhalt und Form der Wahlvorschläge 

 
Der Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder Wählergruppe und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese tragen. Der Name muss sich von den Namen be-
reits bestehender Parteien und Wählergruppen deutlich unterscheiden. Der Wahlvorschlag 
darf beliebig viele Bewerberinnen und Bewerber enthalten. Diese sind in erkennbarer Rei-
henfolge unter Angabe des Familiennamens, des Rufnamens, des Berufs oder Stands, des 
Tages der Geburt, des Geburtsorts und der Anschrift (Hauptwohnung) aufzuführen. 
 
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 06.02.2020 den Beschluss nach § 16 Abs. 2 
Satz 3 KWG zur Aufnahme zusätzlicher Bewerberangaben auf dem Stimmzettel gefasst. 
Demnach wird zusätzlich zu jedem Bewerber der Ortsteil seiner Hauptwohnung aufgenom-
men. Auf weitere Bewerberinformationen auf dem Stimmzettel wird verzichtet.  
 
Ein Bewerber darf für eine Wahl nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden. Als Bewer-
ber kann nur vorgeschlagen werden, wer die Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zu-
stimmung ist unwiderruflich. 
 
Gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 KWG sollen bei der Aufstellung des Wahlvorschlags nach Möglich-



 
keit Frauen und Männer gleichermaßen berücksichtigt werden. 
 
Der Wahlvorschlag muss von der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauens-
person, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Sie werden von der Versammlung 
benannt, die den Wahlvorschlag aufstellt. 
 
Die Vertrauensperson oder die stellvertretende Vertrauensperson kann durch schriftliche 
Erklärung des für den Wahlkreis zuständigen Parteiorgans oder der Vertretungsberechtigten 
der Wählergruppe abberufen und durch eine andere ersetzt werden, die als Ersatzperson 
von einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung benannt wurde. Soweit im KWG nichts An-
deres bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensper-
son, jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen. 
 
Die Wahlvorschläge von Parteien oder Wählergruppen, die während der vor dem Wahltag 
laufenden Wahlzeit nicht ununterbrochen mit mindestens einem Abgeordneten oder einem 
Vertreter in der zu wählenden Vertretungskörperschaft der Gemeinde Neuhof oder im Hes-
sischen Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Lande im Bundestag vertre-
ten waren, müssen außerdem von mindestens zweimal so vielen Wahlberechtigten persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein, wie Vertreter zu wählen sind.  
 
Die Wahlberechtigung der Unterzeichner von Wahlvorschlägen muss im Zeitpunkt der Un-
terzeichnung gegeben sein und ist bei der Einreichung des Wahlvorschlags nachzuweisen. 
Jede wahlberechtigte Person kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. 
 
Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsangehörigen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 GG 
und alle im Wahlgebiet lebenden Angehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (Unionsbürger), die das 18. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Wochen 
vor dem Wahltag im Wahlkreis ihren Hauptwohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben. Nicht 
wahlberechtigt ist, wer infolge eines Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt. 
 
Muss ein Wahlvorschlag nach § 11 Abs. 4 KWG von Wahlberechtigten des Wahlkreises 
unterzeichnet sein (Unterstützungsunterschriften), sind die weiteren Unterschriften auf amtli-
chen Formblättern unter Beachtung folgender Hinweise zu leisten:  
 

 Die Formblätter werden vom Gemeindewahlleiter auf Anforderung kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt. Bei der Anforderung ist der Name der Partei oder Wählergruppe und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese anzugeben. Der Träger des 
Wahlvorschlages hat ferner die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung zu bestätigen. 

 

 Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung 
auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; außer der Unter-
schrift sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) 
der unterzeichnenden Person sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben.  

 

 Für jede unterzeichnende Person ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Be-
scheinigung des Gemeindevorstands der Gemeinde, bei der die Person im Wähler-
verzeichnis einzutragen ist, darüber beizufügen, dass sie im Zeitpunkt der Unter-
zeichnung im Wahlkreis wahlberechtigt ist. Wer für eine andere Person eine Be-
scheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass die Person den 
Wahlvorschlag unterstützt. 

 

 Eine wahlberechtigte Person darf für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag unterzeich-
nen. Hat jemand mehrere Wahlvorschläge für eine Wahl unterzeichnet, bleibt die Un-
terzeichnung gültig, für die der Gemeindevorstand die erste Bescheinigung ausge-
stellt hat; die Unterschriften auf allen weiteren Wahlvorschlägen für diese Wahl sind 
ungültig. 



 

 Die Wahlvorschläge dürfen unterzeichnet werden, wenn der Wahlvorschlag im Rah-
men einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung aufgestellt worden ist. Vorher ge-
leistete Unterschriften sind ungültig. 

 
 

4. Aufstellung der Wahlvorschläge 

 
Die Bewerber für die Wahlvorschläge werden in geheimer Abstimmung in einer Versamm-
lung der Mitglieder der Partei oder Wählergruppe im Wahlkreis oder in einer Versammlung 
der von den Mitgliedern der Partei oder Wählergruppe im Wahlkreis aus ihrer Mitte gewähl-
ten Vertretern (Vertreterversammlung) aufgestellt und ihre Reihenfolge im Wahlvorschlag 
festgelegt. Vorschlagsberechtigt ist auch jeder Teilnehmer der Versammlung; den Bewer-
bern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener 
Zeit vorzustellen. Eine Wahl mit verdeckten Stimmzetteln gilt als geheime Abstimmung. Das 
Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einberufung und 
Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das gesetzlich 
nicht geregelte Verfahren für die Aufstellung von Wahlvorschlägen und für die Benennung 
der Vertrauenspersonen regeln die Parteien und Wählergruppen. 
 
Über den Verlauf der Versammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift 
muss Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung und die Zahl 
der erschienenen Mitglieder oder Vertreter, die Ergebnisse der Abstimmungen sowie über 
die Vertrauenspersonen und die jeweilige Ersatzperson nach § 11 Abs. 3 Satz 4 KWG ent-
halten. Die Niederschrift ist vom Versammlungsleiter, dem Schriftführer und zwei weiteren 
Mitgliedern bzw. Vertretern zu unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem Wahlleiter an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber in geheimer Abstimmung erfolgt ist.  
 
 

5. Einreichung, Änderung und Rücknahme von Wahlvorschlägen 

 

Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, 

 

spätestens am 5. Januar 2026 bis 18:00 Uhr  

 

schriftlich im Original bei dem unterzeichnenden Gemeindewahlleiter, Gemeinde Neuhof, 
Zimmer 1-25, Lindenplatz 4, 36119 Neuhof einzureichen.  
 
Die Einreichungsfrist ist eine gesetzliche Ausschlussfrist; eine Wiedereinsetzung in den vor-
herigen Stand ist nicht vorgesehen. Ich empfehle daher, die Wahlvorschläge nach Möglich-
keit so frühzeitig vor dem Ablauf der Einreichungsfrist einzureichen, dass etwaige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, noch rechtzeitig behoben werden können. 
 
Für die Einreichung der Wahlvorschläge sind die amtlichen Vordrucke zu verwenden. 
Mit den Wahlvorschlägen (Vordruck KW Nr. 6) sind gemäß § 23 Abs. 3 KWO einzureichen:  
 

 Schriftliche Erklärungen der Bewerber, dass sie der Benennung im Wahlvorschlag zu-
stimmen (Zustimmungserklärung, Vordruck KW Nr. 9); 

 

 Bescheinigungen des Gemeindevorstandes (Meldebehörde), dass die Bewerber die  
Voraussetzungen der Wählbarkeit erfüllen  
(Wählbarkeitsbescheinigung, Vordruck KW Nr. 10); 

 

 eine Ausfertigung der Niederschrift über die Versammlung, in der die Bewerber aufge-
stellt wurden, mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt  
(Vordruck KW Nr. 11); 

 

 die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften, sofern der Wahlvorschlag Un-
terstützungsunterschriften benötigt, inkl. Namen, Vornamen und Anschrift der Unter-
zeichner des Wahlvorschlags sowie Bescheinigungen des Gemeindevorstandes über ih-
re Wahlberechtigung (Vordruck KW Nr. 7 und KW Nr. 8). 



 
 
Ein Wahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson ganz oder teilweise zurückgenommen werden, so-
lange nicht über seine Zulassung entschieden ist. Der Wahlausschuss beschließt am 58. 
Tag vor der Wahl (16. Januar 2026) in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvor-
schläge. Nach der Zulassung können Wahlvorschläge nicht mehr geändert oder zurückge-
nommen werden. 
 
Alle für die Einreichung der Wahlvorschläge erforderlichen amtlichen Wahlformulare sind 
kostenlos bei dem Gemeindewahlleiter erhältlich. Mit Ausnahme des Formblatts für Unter-
stützungsunterschriften (Vordruck KW Nr. 7) können diese auch von der Internetseite 
www.wahlen.hessen.de heruntergeladen werden. Auskünfte zu dieser öffentlichen Be-
kanntmachung und zur Kommunalwahl erhalten Sie auch im Rathaus Neuhof, Telefon: 
06655/970-220 (Herr Langner) oder 06655/970-223 (Frau Gottl). 
 
 

6. Maßgebliche Einwohnerzahl 

 
Die vom Hessischen Statistischen Landesamt nach § 148 HGO festgestellte maßgebliche 

Einwohnerzahl beträgt mit Stand vom 30. September 2024 für die Gemeinde Neuhof 10.900 

Einwohner. Demnach sind 37 Gemeindevertreter zu wählen.  
 
Die Zahl der zu wählenden Vertreter in den Ortsbeiräten beträgt nach den Festlegungen in 
der Hauptsatzung der Gemeinde Neuhof für 
 
Dorfborn 5 Mitglieder, 
Giesel 7 Mitglieder, 
Hattenhof 9 Mitglieder, 
Hauswurz 7 Mitglieder, 
Kauppen 5 Mitglieder, 
Neuhof 9 Mitglieder, 
Rommerz 9 Mitglieder und 
Tiefengruben 5 Mitglieder. 
 
Zur Erleichterung der Lesbarkeit wurde in dieser Bekanntmachung die männliche Form ver-
wendet. Menschen des weiblichen oder eines anderen Geschlechts sind selbstverständlich 
ebenso einbezogen. 

 

Neuhof, den 17. Oktober 2025 

 

 

 

Stolz 

Gemeindewahlleiter 

http://www.wahlen.hessen.de/

